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In Nordostsyrien befinden sich knapp über 40
männliche Personen aus Deutschland,
sogenannte Foreign Terrorist Fighters (FTF) in
Haft - ohne Zugang zu rechtsstaatlichen
Verfahren, Rechtsbeistand oder humanitärer
Versorgung. Dies hat in zwei bestätigten
Fällen zum Tod geführt.   Diese 40 Personen
machen nur einen Bruchteil der rund 9.000
männlichen Mitglieder der Terrormiliz
Islamischer Staat aus, die in dem von der
kurdisch geführten „Autonomen Verwaltung
von Nord- und Ostsyrien“ (AANES) und den
mit ihr verbundenen bewaffneten
„Demokratischen Kräften Syriens“ (SDF)
organisierten Haftsystem verbleiben. Ob das
Haftsystem weiter stabil existieren kann, ist
aufgrund der äußerst instabilen Sicherheits-
lage in Syrien fraglich.   30 der Inhaftierten
sind deutsche Staatsbürger, ein weiteres
Dutzend verfügt über dauerhafte Bindungen
nach Deutschland.   
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Ihre Situation steht symbolisch für eine tief-
greifende sicherheitspolitische, rechtliche
und humanitäre Verantwortung. Nicht zu-
letzt, weil ihr anhaltender Verbleib in recht-
losem Gewahrsam von extremistischen
Milieus als Märtyrer-Narrativ aufgegriffen
und unter Jugendlichen radikalisierungs-
fördernd weiterverbreitet werden kann. 

Dieses Narrativ spielte bereits bei der
ursprünglichen Radikalisierung eine zentrale
Rolle und wirkt bis heute fort. Zudem
befinden sich unter den Inhaftierten auch
Väter deutscher Kinder, sodass neben der
sicherheitspolitischen und menschenrecht-
lichen Perspektive auch Fragen des
Kindeswohls in der Auseinandersetzung mit
Rückführungspolitiken zwingend mitzudenken
sind.

EXECUTIVE
SUMMARY 1
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Rechtssicherheit und Schutz der
Menschenrechte: Nur durch Rückholung
lässt sich ein rechtsstaatliches Verfahren
nach deutschem und europäischem
Recht gewährleisten. Damit erhalten
Betroffene Zugang zu anwaltlicher
Vertretung und gerichtlicher Über-
prüfung ihrer Haftbedingungen.

Sicherheit der Haftanstalten: Die
Bundesregierung sollte gemeinsam mit
internationalen Partnern die Sicherheits-
lage der Haftanstalten Nordostsyriens
beobachten. Angesichts der instabilen
Lage drohen Ausbrüche oder Frei-
lassungen radikalisierter Personen ohne
Verfahren. Um unkontrollierte Rückkehr
und Straflosigkeit zu vermeiden, sind
frühzeitig koordinierte Rückführungs-
optionen vorzubereiten.

Gesundheitsschutz: In den überfüllten
und unterversorgten Haftlagern sind
Gefangene teils lebensbedrohlichen
Zuständen ausgesetzt, etwa durch
mangelhafte medizinische Versorgung,
unzureichende Hygiene und physische
Misshandlung. Nur eine Rückführung
ermöglicht Zugang zu gesundheitlicher
Versorgung und schützt vor weiteren
Menschenrechtsverletzungen.

Stabilisierung der Region: Die Ent-
lastung des kurdisch geführten Haft-
systems durch Rückführung deutscher
Bürger trägt zur Stabilisierung Nord-
ostsyriens bei. Gleichzeitig setzt
Deutschland damit ein Signal an andere
europäische Staaten, sich ihrer
Verantwortung nicht zu entziehen.

Folgende vorrangigen Handlungsbedarfe
ergeben sich auf Basis der vorliegenden
Analyse:

Innere Sicherheit und Straf-
verfolgung: Die Rückkehr inhaftierter
Personen nach Deutschland eröffnet
staatlichen und zivilgesellschaftlichen
Akteuren die Möglichkeit, Informa-
tionen über Netzwerke, Mittäter*innen
und potenzielle zukünftige Straftaten
(Anschläge) zu gewinnen. Gleichzeitig
ermöglicht sie die strafrechtliche
Aufarbeitung schwerer Menschen-
rechtsverletzungen und die juristische
Verantwortung mutmaßlicher Täter.
Damit trägt Strafverfolgung  zur
Stärkung der inneren Sicherheit und
zur Prävention zukünftiger Gewalt-
taten bei.

Deradikalisierung und Prävention:
In den Haftlagern in Nordostsyrien be-
stehen keine professionellen Angebote
zur Distanzierung von extremistischen
Ideologien. In Deutschland hingegen
erhalten Rückkehrer*innen Zugang zu  
Maßnahmen der psychologischen
Stabilisierung, ideologischen Auf-
arbeitung und sozialen Reintegration –
ein zentraler Beitrag zur inneren
Sicherheit.

Symbolwirkung: Die kontrollierte
Rückführung unter rechtsstaatlichen
Bedingungen setzt ein sichtbares
Zeichen staatlicher Handlungsfähig-
keit. Sie widerspricht jihadistischen
Narrativen von staatlicher Gleich-
gültigkeit und stärkt das Vertrauen in
rechtsstaatliche Prinzipien insbeson-
dere in gefährdeten Milieus.

HANDLUNGSBEDARFE

4

2



Auf Ebene der Länder wurden Rückkehr-
koordinator*innen installiert, die als
Schnittstelle zwischen staatlichen und
nichtstaatlichen Akteuren fungieren.
Bei den Verfolgungs- und Sicherheits-
behörden bestehen Erfahrungen mit
Rückkehrfällen mit Fokus auf Gefähr-
dungseinschätzung, Anklageerhebung
und Sicherheitsüberwachung.

Der interdisziplinäre Ansatz wird flankiert
durch Angebote der Bewährungshilfe,
Familienberatung, religiöser Bildung,
Traumatherapie sowie durch wissenschaft-
liche Begleitforschung.

Diese bereits etablierten Strukturen
ermöglichen es, auch die Rückführung männ-
licher IS-Gefangener kontrolliert, rechts-
staatlich und professionell abzusichern,
sofern die politische Entscheidung zur Rück-
holung getroffen wird.

In Kooperation mit Behörden und dem
etablierten Netzwerk sind zivilgesellschaft-
liche Initiativen in der Lage, die psycho-
soziale Begleitung der Rückkehrenden und
individuelle Deradikalisierungsmaßnahmen
zu gestalten und zu begleiten. Die bisherige
Arbeit mit rückgeführten Frauen sowie deren
Kindern belegt, dass zivilgesellschaftliche
Unterstützung von zentraler Bedeutung für
eine stabile Wiedereingliederung ist. Das gilt
insbesondere, wenn durch Angehörige ein
tragfähiges soziales Netz existiert. 

DERADIKALISIERUNG UND REINTEGRATION
ÜBER BEWÄHRTE, HANDLUNGSFÄHIGE
NETZWERKE

In der Bundesrepublik hat sich bundesweit
eine belastbare, etablierte Struktur von ge-
meinnützigen Beratungsstellen mit Schwer-
punkten in der Deradikalisierungsarbeit,
Rückkehrbegleitung und familiären Krisen-
intervention im Kontext von religiös be-
gründetem Extremismus entwickelt.  5

In den letzten Jahren konnte insbesondere
die erfolgreiche Rückführung von Frauen und
Kindern aus IS-Gebieten mit anschließender
juristischer Aufarbeitung, ideologischer
Distanzierungsarbeit sowie psychologischer
Stabilisierung und umfassender psycho-
sozialer Betreuung auch der Kinder
umgesetzt werden. Die Relevanz frühzeitiger,
professioneller Interventionen werden durch
die Erfolge dieser kollaborativen  Ansätze   
bestätigt, auch und insbesondere im
Spannungsfeld zwischen Sicherheits-
interessen und Resozialisierung.  
Das deutsche Modell im Umgang mit
zurückkehrenden Foreign Terrorist Fighters
gilt international in der Fachwelt vielfach als
beispielhaft für die qualifizierte Verbindung
von Strafverfolgung, Sicherheitsmaßnahmen
und begleiteter Reintegration.6

Die Rückführung und Reintegration extremis-
tischer Rückkehrer*innen ist in den letzten
Jahren in Deutschland in ein stabiles
institutionelles Netzwerk eingebettet worden:

Die Radikalisierungshotline des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) fungiert bundesweit als niedrig-
schwellige Erstkontaktstelle für An-
gehörige und Akteure, die Unterstützung
suchen. 
In fast allen Bundesländern existieren
inzwischen anerkannte Deradikalisie-
rungsberatungsstellen, mit teilweise jahr-
zehntelanger Erfahrung.
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Die Bundesregierung sollte bestehende diplomatische
Kanäle zur syrischen Übergangsregierung und zur
Autonomieverwaltung Nordostsyriens (AANES) nutzen,
um aktuelle Informationen über den Verbleib und den
Gesundheits-zustand deutscher Gefangener in
Nordostsyrien zu erlangen. Dies ist ein grundlegender
Schritt im Sinne von Transparenz und Rechtsstaatlich-
keit.

AUFKLÄRUNG ÜBER DEN VERBLEIB
UND GESUNDHEITSZUSTAND DER
INHAFTIERTEN

Es ist erforderlich, sich aktiv dafür einzusetzen, dass
das IKRK-Zugang zu den Haftanstalten erhält, in denen
sich deutsche Staatsangehörige befinden. Dies
schließt die Möglichkeit ein, den Gefangenen Briefe
ihrer Familien zukommen zu lassen sowie selbst
Kontakt nach außen aufnehmen zu können.  

ZUGANG FÜR DAS
INTERNATIONALE KOMITEE VOM
ROTEN KREUZ (IKRK)
GEWÄHRLEISTEN

EMPFEHLUNGEN 
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Die Bundesregierung sollte darauf hinwirken, dass
deutsche Gefangene in Nordostsyrien Zugang zu
anwaltlichem Beistand erhalten, sei es durch
Mandatierung eigener Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte oder durch Vermittlung entsprechender
Kontakte. 

RECHTSSTAATLICHE MINDEST-
STANDARDS SICHERSTELLEN
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Es wird empfohlen, die Rückführung männlicher
Gefangener in mehreren Phasen vorzubereiten,
orientiert an den Verfahren der vergangenen
Rückführungen von Frauen und Kindern. Dabei sollten
Rückkehrwilligkeit, Gesundheitszustand und mut-
maßliche Straftaten berücksichtigt werden. Ergänzend
wird angeregt, gemeinsam mit internationalen
Partnern eine Liste rückkehrwilliger Personen zu
erstellen und ihre Identität durch DNA-Tests sowie
Unterlagen von Angehörigen zu verifizieren, um die
Ausstellung vorläufiger Reisedokumente zu
ermöglichen.

GESTUFTE RÜCKFÜHRUNG MIT
KLAREN KRITERIEN VORBEREITEN
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Es sollte ein interdisziplinäres und bundesweit
koordiniertes Verfahren etabliert werden, das die
Rückführung mit rechtsstaatlicher Strafverfolgung
sowie strukturierter Deradikalisierungs- und
Integrationsarbeit verbindet. Neben den Justiz- und
Sicherheitsbehörden sind hier insbesondere speziali-
sierte Beratungsstellen, psychosoziale Fachkräfte
sowie auf Landesebene die   Rückkehrkoordinator-
*innen  einzubeziehen.

KOORDINATION VON RÜCKKEHR,
STRAFVERFOLGUNG UND
REINTEGRATION STÄRKEN
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Die Herkunftsstaaten der seit Jahren in
kurdischer Haft befindlichen männlichen IS-
Mitglieder sind mehrheitlich äußerst zurück-
haltend in der Frage der Rückholung. Sie
fürchten, dass die Rückgeholten auch in
Zukunft terroristische Anschläge begehen
könnten. Rückholung, Prozesse, Haftaufent-
halt und anschließende Reintegration kosten
Geld. Die „Aufbewahrung“ in kurdischer Haft
mag auf den ersten Blick als geringeres
Risiko erscheinen. Außerdem ist nicht klar, ob
es neben der IS-Mitgliedschaft noch andere
Punkte gibt, für die man die Männer vor
einem deutschen Gericht anklagen kann.
Staaten wie Frankreich, das Vereinigte
Königreich oder Australien haben einigen IS-
Mitgliedern die Staatsbürgerschaft
entzogen. Aufgrund der Ausbürgerungspolitik
der Nationalsozialisten sind die grund-
gesetzlichen Hürden für die Ausbürgerung in
Deutschland jedoch höher als in anderen
Staaten.   Im Juni 2019 beschloss der
Deutsche Bundestag, dass Menschen im Fall
der Teilnahme an Kampfhandlungen für eine
Terrormiliz im Ausland ihre Staatsbürger-
schaft verlieren können. Dies gilt aber nur für
Personen mit einer doppelten Staatsbürger-
schaft und nicht rückwirkend.  Die deutschen
IS-Angehörigen waren schon vor dieser
Gesetzesänderung in Haft und sind
deswegen nicht davon betroffen. Im
September 2025 wurde bekannt, dass 47
Personen mit französischer Staats-
bürgerschaft von den SDF an den Irak
übergeben wurden, wo ihnen der Prozess
gemacht wird.
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Aufgrund der bisherigen Praxis der irakischen
Behörden kann die Übergabe deutscher
Staatsangehöriger jedoch keine Option für 

RÜCKHOLUNGEN

die deutsche Bundesregierung sein: Von den
bisher 3.124 an den Irak übergebenen Häft-
lingen wurden 724 zum Tode verurteilt.  Dass
es neben der Abschiebung in andere
Staaten oder dem Verbleib in kurdischer
Haft noch eine andere Option gibt, zeigen
die Fälle der zurückgeholten weiblichen
deutschen IS-Mitglieder.

9

Deutschland hat seit 2019 28 Frauen, 84
Kinder und einen jungen Mann aus
Nordostsyrien zurückgeholt.  Hierbei ko-
operierten der Bundes- und Landesbe-
hörden, Jugendämter und psychothera-
peutische und Deradikalisierungseinrichtun-
gen.  Die deutsche Regierung sah die Kinder
der IS-Angehörigen als Opfer und priorisierte
ihre Rückholung. Weil die kurdischen Be-
hörden eine Trennung von Müttern und
Kindern verweigerten, wurden die Mütter
ebenfalls zurückgeholt.  In einigen Fällen
hatten die Frauen vor deutschen Gerichten
ihre Rückholung erstritten.  Etwa die Hälfte
der zurückgeholten Frauen wurde direkt
nach der Rückholung inhaftiert und
anschließend vor ein Gericht gestellt. Bei
denen, die zunächst nach Hause gehen
konnten, führten die Ermittlungen in zwei
Dritteln der Fälle im Nachgang zu einer
Anklage.  Bis jetzt wurde nur ein junger
Mann zurückgeholt. Er war 2013 im Alter von
elf Jahren von seiner Mutter von Deutschland
nach Syrien mitgenommen worden und
wurde im Oktober 2022 als junger
Erwachsener zurückgeholt und bei seiner
Ankunft verhaftet. Im Juli 2023 wurde er von
einem Hamburger Gericht wegen Mitglied- 
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UMGANG DER HERKUNFTSSTAATEN 
MIT MÄNNLICHEN IS-ANGEHÖRIGEN

RÜCKHOLUNG VON FRAUEN 
UND KINDERN
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Die anhaltende Inhaftierung deutscher IS-
Anhänger in kurdisch kontrollierten Gefäng-
nissen Nordostsyriens birgt erhebliche sicher-
heits- und präventionspolitische Risiken  
infolge der strukturellen Mängel im Haft-
system, fehlender rechtsstaatlicher Rahmen-
bedingungen und der prekären Sicher-
heitssituation in Nordost- und Gesamtsyrien.

Der Islamische Staat kontrolliert seit 2019
zwar kein festes Territorium in Syrien mehr,
ist aber weiterhin aktiv und verübte im Jahr
2024 über 700 Anschläge. Laut der Syrien-
Kommission der Vereinten Nationen hat der
Islamische Staat Zellen in den Provinzen Deir
ez-Zor, Raqqa und Al-Hasakah errichtet.   
Die Terrormiliz verfügt über geschätzt 2.500
Kämpfer. Mehrfach hat der IS versucht, in
kurdischen Lagern und Gefängnissen inhaf-
tierte IS-Kämpfer zu befreien. Bei einem IS-
Angriff im Januar 2022 auf das al Sina’a-
Gefängnis in Hasakah wurden 500 Menschen
getötet, dutzende IS-Kämpfer wurden
befreit.    Die US-Armee ist derzeit dabei,
ihre Präsenz in Syrien von rund 2.000
Soldaten auf 1.000 zu reduzieren.   Sie
unterstützen die kurdisch dominierten Syrian
Defence Forces (SDF) beim Kampf gegen
den IS. Eine verringerte militärische und
finanzielle Unterstützung der AANES und der
SDF seitens der USA macht es für die
kurdischen Sicherheitskräfte schwieriger, die
Ordnung in den Lagern aufrechtzuerhalten.
Auch hat die Trump-Administration die
humanitäre Hilfe für die Lager um 117
Millionen US-Dollar gekürzt.  
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Im Falle eines Angriffs der Türkei oder der
von ihr unterstützten Miliz Freie Syrische
Armee (SNA), al-Sharaas Juniorpartner in der
Regierung, würden Einheiten der SDF vom
Wachdienst abgezogen, was wiederum der
IS nutzen würde, um seine in Haft
befindlichen Kämpfer zu befreien. Die
Massaker an den alawitischen und
drusischen Minderheiten an der Mittelmeer-
küste im März und der süd-westlichen
Suweida-Region im Juli 2025, an denen
auch Sicherheitskräfte der Übergangs-
regierung beteiligt waren, haben das
Misstrauen der ethnischen und religiösen
Minderheiten gegenüber der Übergangs-
regierung des einstigen Jihadisten Ahmed al-
Sharaa bestätigt.  Daher sind die SDF zu
diesem Zeitpunkt nicht bereit, ihre Kämpfer-
*innen in eine nationale Armee zu
integrieren und lehnen die Bemühungen al-
Scharaas ab, einen starken Zentralstaat
aufzubauen.  Im Oktober 2025 kam es
sogar an mehreren Orten zu kleineren
Gefechten zwischen der SDF und der
syrischen Armee, unter anderem in kurdisch
besiedelten Stadtteilen von Aleppo.  Es
erscheint derzeit unwahrscheinlich, dass die
SDF die Lager und Gefängnisse der Re-
gierung übergibt. 
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SICHERHEITSSITUATION IN 
NORDOSTSYRIEN

FOLGEN DER PREKÄREN 
HAFTBEDINGUNGEN

Fionnuala Ní Aoláin, die Sonderberichts-
erstatterin der UN zur Förderung und  zum
Schutz der Menschenrechte bei der
Terrorismusbekämpfung, bilanzierte nach
ihrem Besuch in Nord Syrien im Jahr 2023, in
den Lagern herrschten „ [...] Willkür und
unbestimmte Dauer

Dezember 2024 vorzeitig aus der Haft
entassen. Keine der zurückgeholten Personen
ist bis heute wieder straffällig geworden. 

SICHERHEITS- & PRÄVENTIONS
PERSPEKTIVE

schaft in einer terroristischen Vereinigung zu
einer Jugendstrafe von zwei Jahren und
sechs Monaten Haft verurteilt  und im 15

8

4



der Inhaftierung, [...] prekäre und harte [...]
Lebensbedingungen, darunter unzureichende
Unterkünfte, offene Abwasserkanäle, viel-
fältige Formen von Gewalt und Zwang, ein-
geschränkter Zugang zu Wasser und sani-
tären Einrichtungen, vorhersehbar schlechte
Gesundheitsversorgung [und] einge-
schränkte Bildung für Kinder.“  Die Beding-
ungen könnten als „Folter, grausame, un-
menschliche und erniedrigende Behand-
lung“ bezeichnet werden.  In Kombination
mit der weitgehenden Abwesenheit inter-
nationaler Kontrolle entsteht ein Milieu, das
bestehende radikale Weltbilder nicht abbaut,
sondern verfestigen oder reaktivieren kann.
Unter solchen Bedingungen entstehen unter
den Inhaftierten informelle Hierarchien und
ideologische Dominanzverhältnisse, wie
unter anderem Studien des Counter
Extremism Project  oder die Berichte von
Fionnuala Ní Aoláin  sowie Augenzeugen
eindrücklich belegen. Einzelne, weiterhin
überzeugte Extremisten übernehmen darin  
Leitfunktionen, schaffen interne Loyalitäts-
bindungen und verhindern aktiv Prozesse der
Distanzierung. Ohne Zugang zu profes-
sionellen Deradikalisierungsangeboten und
ohne Perspektive auf rechtstaatliche
Verfahren bleiben insbesondere junge
Gefangene in ihrer Identität als „Kämpfer“
oder „Opfer des Westens“ gefangen.
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Dieses Umfeld schafft keine Entschärfung
extremistischer Gewaltpotenziale, sondern
verstetigt sie. Auch wenn aktuell eine akute
Gefährdung Deutschlands oder Europas
durch Anschläge durch diese Inhaftierten
nicht gegeben ist, besteht das Risiko mittel-
bis langfristiger Sicherheitsprobleme durch:

mögliche Ausbrüche oder Gefangenen-
austausche in Folge militärischer oder
politischer Instabilität,
eine spätere Rückkehr ungeklärter Fälle
ohne behördliche Vorbereitungszeit,
das Entstehen neuer digitaler Unter-
stützungsnetzwerke, 
die Stilisierung dieser Gefangenen zu
Märtyrern,

das Fortwirken ideologischer Narrative,
die durch das fortgesetzte Wegsehen
Westeuropas bestätigt werden.

Diese Situation qualifiziert die Sicherheits-
risiken in der Region und langfristig für die
Herkunftsländer. Die Rückholung nach
Deutschland stellt keinen Freispruch dar,
sondern eröffnet den Rahmen für ein rechts-
staatliches Verfahren. Erst durch die Über-
stellung in das deutsche Justizsystem wird es
möglich, Tatvorwürfe zu prüfen, strafrechtlich
zu bewerten und entsprechende Verfahren
einzuleiten. Damit verbunden ist auch die
Chance, individuelle Gefährdungspoten-
ziale differenziert zu erfassen und geeignete
Maßnahmen zur Überwachung, Betreuung
oder Reintegration anzuschließen. Aus
staatlicher Perspektive lässt sich auf diese
Weise ein kontrollierter Umgang mit der
Personengruppe sicherstellen - im Einklang
mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und
sicherheitspolitischen Erfordernissen.

Basierend auf Interviews mit zurückgekehrten
FTFs aus mehreren Staaten beschreibt die
Studie „Guidelines for Addressing the
Threats and Challenges of ‚Foreign Terrorist
Fighters‘ within a Human Rights Framework“,  
dass die Entscheidung zur Rückkehr häufig
aus einer tiefen Desillusionierung gegenüber
den jihadistischen Gruppen resultiert,  
ausgelöst durch deren extreme Gewalt und
ideologische Radikalität, interne Macht-
kämpfe sowie Korruption. Weiterhin hebt sie
hervor, dass entscheidenden Einfluss auf die
tatsächliche Rückkehrentscheidung dabei
nicht etwa die Netzwerke haben, die zur
Ausreise motiviert haben, sondern familiäre
Bindungen, insbesondere zu ihren Müttern,
die im Moment der Ernüchterung als
emotionaler Anker wirken. Diese Erkenntnisse
unterstreichen nicht nur die sicherheits-
politische Relevanz von familienbasierten
Zugängen in Reintegrationsprogrammen,
sondern auch die strategische Bedeutung
strukturierter Rückholprozesse als Teil
wirksamer Deradikalisierungsarbeit.26
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Die bisherigen Erfahrungen mit rückge-
führten Frauen und Kindern aus IS-Gebieten
belegen, dass eine kombinierte Strategie aus
Strafverfolgung, Psychotherapie, sozial-
pädagogischer Begleitung und ideologischer
Deradikalisierung tragfähige Ergebnisse
hervorbringt. In diesen Fällen konnte eine
nachhaltige Distanzierung von extremis-
tischen Weltbildern beobachtet werden,
nicht zuletzt durch die strukturierte
Einbindung spezialisierter staatlicher und
zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen in ein
koordiniertes Zusammenspiel mit Justiz,
Sicherheitsbehörden und Regelstrukturen.
Diese Erfolge zeigen, dass Reintegration
gelingt - sofern sie professionell begleitet
und frühzeitig vorbereitet wird. 

Darüber hinaus entfalten solche Rückfüh-
rungen auch eine über den Einzelfall
hinausgehende Wirkung: Sie konterkarieren
extremistische Narrative vom „verlassenen
Kämpfer“ und schaffen Vertrauen in rechts-
staatliche Handlungsfähigkeit. Damit wirkt
die Rückholung präventiv und delegiti-
mierend gegenüber extremistischer Propa-
ganda im In- und Ausland.

In der Konsequenz wird deutlich, dass Rück-
holung, wenn sie mit gerichtlicher Auf-
arbeitung und strukturierter Prävention
verbunden ist, weit mehr darstellt als eine
humanitäre Geste. Sie ist Ausdruck staat-
licher Verantwortung und eine konkrete
Umsetzung innerer Sicherheit. Gerade hier
stellt sich die Frage, ob und in welchem Maß
der Rechtsstaat bereit ist, auch unter
schwierigen außenpolitischen Bedingungen
seinen Geltungsanspruch wirksam und
glaubwürdig zu verteidigen.

Vereinigte Königreich oder Australien haben
einigen IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft
entzogen. In Deutschland fehlen die recht-
lichen Voraussetzungen für den Entzug der
Staatsbürgerschaft von IS-Kämpfern, die vor
dem Ende des Kalifats im März 2019 in Syrien
festgenommen wurden.  Auch die derzeit in
Syrien laufende Diskussion um die Gewäh-
rung der syrischen Staatsbürgerschaft für
ausländische Kämpfer betrifft nicht inhaftier-
te Mitglieder des Islamischen Staates, weil
sich der IS und die al-Sharaa-Regierung
feindlich gegenüberstehen.  Eine juristische
oder gesellschaftliche Aufarbeitung der
Verbrechen jihadistischer Organisationen
durch die Übergangsregierung wird es,
zumindest in absehbarer Zeit, nicht geben:
Im Mai 2025 wurde die Einsetzung einer
Nationalen Kommission für Übergangsjustiz
(NCTJ) eingesetzt, sie soll sich aber
ausschließlich um die Verbrechen des
Assad-Regimes kümmern und nicht um die
des IS und anderer Milizen wie Hayat Tahrir
Al Sham (HTS), al-Sharaas eigener Miliz.

27

28
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In der Vergangenheit führten deutsche
Politiker*innen bei Fragen nach den
inhaftierten männlichen IS-Angehörigen ins
Feld, dass die AANES selbst angekündigt
habe, IS-Angehörigen vor Gericht zu stellen.
Dies ist aber bis jetzt in Nordostsyrien in
keinem Fall passiert.  Tatsächlich fordert die
AANES ihre Rückholung durch Deutschland.   
Ein Problem für die Inhaftierten ist der
fehlende Zugang zu anwaltlicher Beratung.
In einem Urteil vom September 2022 kam
der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) zu dem Schluss, dass es zwar
keinen generellen Rechtsanspruch auf
Rückholung von IS-Anhänger*innen gebe.
Gleichwohl hätten die Mitgliedsstaaten des
EGMR eine rechtliche Verantwortung für ihre
in Syrien inhaftierten Staatsbürger*innen. Es
müsse eine rechtsstaatliche Möglichkeit
geben, die Fälle der Inhaftierten vor
Verwaltung und Gerichte der Herkunfts-
länder zu bringen.  
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VERPFLICHTUNG ZUR 
RÜCKHOLUNG

In der Resolution 2178 vom 24. September
2014 forderte der UN-Sicherheitsrat alle Mit-
gliedsstaaten auf, sich an der strafrecht-
lichen Verfolgung der aus ihrem Land
stammenden Foreign Terrorist Fighters zu
beteiligen.  Staaten wie Frankreich, das 25

10



11

Zivilgesellschaftliche Träger wie Grüner
Vogel e.V., Violence Prevention Network
oder die Vereinigung Pestalozzi gGmbH
(Legato) sowie weitere spezialisierte Ein-
richtungen spielen eine zentrale Rolle in der
Distanzierungs- und Deradikalisierungsarbeit,
insbesondere im Umgang mit Rückkehrern
und Rückkehrerinnen aus jihadistischen
Kampfgebieten. Als niedrigschwellige und
unabhängige Anlaufstellen schaffen sie
vertrauensvolle Zugänge zu Ratsuchenden,
vor allem zu Personen und Familien, die
staatlichen Stellen mit Zurückhaltung oder
Misstrauen begegnen. Grüner Vogel e.V.
war in diesem Kontext frühzeitig in die
psychosoziale Begleitung zurückgeholter
Frauen eingebunden und verfügt über
umfassende Erfahrung in der Verbindung von
psychosozialer Stabilisierung, fallbezogener
Beratung und therapeutischer Einbindung.
Praxisbeispiele zeigen, dass solche Begleit-
prozesse wirksam sind, insbesondere dann,
wenn sie langfristig angelegt, politisch
unterstützt und in ein koordiniertes System
eingebettet sind. Die Wirksamkeit zivilgesell-
schaftlicher Interventionen zeigt sich dabei

nicht nur in individuellen Fortschritten der
Ratsuchenden, sondern auch in ihrer
gesamtgesellschaftlichen Relevanz: Durch
Beziehungsarbeit, individuelle Förderung und
vertrauensbildende Maßnahmen tragen
zivilgesellschaftliche Träger zur gesellschaft-
lichen Sicherheit und Resilienz gegenüber
extremistischen Ideologien bei - voraus-
gesetzt, sie werden rechtlich, politisch und
strukturell in ihrer eigenständigen fachlichen
Logik anerkannt und gefördert. 

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE
AKTEURE 

Die zuvor beschriebenen Haftumstände
verpflichten den deutschen Staat zusätzlich,
dafür zu sorgen, dass die Inhaftierten
anwaltliche Beratung erhalten. Dass
Kontakte Deutschlands zur AANES bestehen
und Rückführungen möglich sind, zeigen die
Fälle der oben genannten Frauen und Kinder.

Deutschland war der erste Staat weltweit, in
dem mit der Anwendung des Weltrechts-
prinzips Angehörige des Assad-Regimes vor
Gericht gestellt wurden, die Menschen in
Syrien gefoltert hatten.  33

Als Vorreiter dieses Prinzips muss
Deutschland alles tun, damit mutmaßliche
Verbrecher*innen vor Gericht gestellt
werden und schwerste Menschenrechts-
verletzungen aufgeklärt werden. Und da
gleichzeitig der deutsche Staat die AANES
völkerrechtlich nicht anerkennt, steht er
zusätzlich in der Pflicht, auch die männlichen
IS-Mitglieder mit Deutschlandbezug aus
ihrem rechtlichen Vakuum herauszuholen und
hier einem rechtsstaatlichen Verfahren zu
unterziehen.34
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Die Syrien-Kommission der Vereinten
Nationen fordert eine Rückholung der IS-
Kämpfer durch die UN-Mitgliedsstaaten.  
Als Staat, der sich dem Multilateralismus
verpflichtet hat, sollte Deutschland in der
Rückholung eine Vorreiterrolle spielen. Die
Erfahrungen bei der Strafverfolgung und
Reintegration von weiblichen IS-Mitgliedern,
die zurückgeholt wurden, zeigt, dass der
deutsche Rechtsstaat seiner Verantwortung
gerecht werden kann. Ein weiteres Abwarten
bei der Rückholung der circa 40 Männer aus
Nordostsyrien könnte zudem fatale Folgen
haben: Die Sicherheitslage in Syrien ist so
instabil, dass ein fortgesetztes Wegschauen
gegenüber dem Schicksal der männlichen
deutschen oder aus Deutschland gekom-
menen  IS-Angehörigen gravierende Folgen
haben könnte. Die teilweise unvereinbaren
Vorstellungen der in Syrien operierenden
Akteure (u.a. Übergangsregierung, SDF  und
AANES, Milizen wie die SNA, Staaten wie
Türkei und Israel) haben die Wahrschein-
lichkeit erhöht, dass die kurdischen Lager
und Gefängnisse in der bisherigen Form
nicht mehr lange weiter existieren werden
bzw. es zu weiteren Versuchen des IS
kommen wird, „seine“ Angehörigen zu
befreien. Sollten sich die SDF bis Dezember
nicht in die syrische Armee integriert haben,
könnte die Türkei ein weiteres Mal in Syrien
einmarschieren, um die SDF vollends zu
zerschlagen.  Eine geordnete Rückholung
und ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren
sind sicherer als das mit einem weiteren
Abwarten in Kauf genommene Risiko, dass
die IS-Männer ausbrechen und dann in
Syrien oder zurück in Deutschland Anschläge
begehen. Deutschland sollte in Absprache
mit der AANES einen Prozess einleiten, in
dessen Verlauf schrittweise die männlichen
IS-Angehörigen rechtlichen Beistand
erhalten und schließlich kontrolliert nach
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FAZIT

Deutschland gebracht und vor Gericht
gestellt werden. Dem kommt zugute, dass die
Verbrechen des Islamischen Staates sehr gut
dokumentiert sind. Unter anderem sammelte
der von der UN-Generalversammlung 2016
eingesetzte Internationale, Unparteiische und
Unabhängige Mechanismus (IIIM) detailliert
Informationen über die Verbrechen aller
bewaffneten Akteure in Syrien und stellt sie
nationalen Gerichten zur Verfügung.
Deutsche Gerichte haben bereits auf vom IIIM
gesammelte Informationen bei Prozessen
zurückgegriffen.  Nach einer höchstwahr-
scheinlich eintretenden Haftstrafe müssen die
aus Deutschland stammenden IS-Angehöri-
gen die Möglichkeit erhalten, wieder Teil
unserer Gesellschaft zu werden, ob mit oder
ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Die ge-
ordnete Rückholung männlicher IS-Anhänger
unter rechtsstaatlichen Bedingungen sendet
ein deutliches Signal: Der demokratische
Rechtsstaat schützt und handelt. Dadurch
wird Märtyrer-Narrativen der Boden entzogen
und extremistischer Propaganda entgegen-
gewirkt. Die Rückholung würde es den
deutschen Behörden auch ermöglichen,
Informationen über Netzwerke, Logistik und
andere Mittäter*innen zu erhalten, was ihnen
bei der Prävention neuer Anschläge und der
Strafverfolgung bislang unbekannt ge-
bliebener IS-Unterstützer*innen helfen würde.

37

Die  kontrollierte Rückholung männlicher
Foreign Terrorist Fighters ist kein symbolischer
Akt und birgt Risiken. Doch sie ist
sicherheitspolitisch notwendig, rechtsstaatlich
geboten und gesellschaftlich verantwortbar.
Eine realistische, differenzierte Bewertung
ersetzt pauschale Abwehr und ermöglicht
eine  juristische Aufarbeitung um den Schutz
vor zukünftiger Gewalt wirksam zu gestalten.
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OFFENER BRIEF: 
ES LIEGT IN UNSERER
VERANTWORTUNG

15. Juni 2025
Als am 8. Dezember 2024 die Nachricht vom Sturz des Assad-Regimes in Syrien um die Welt ging, fassten
wir wieder Hoffnung, dass sich auch für unser Problem nun eine Lösung abzeichnen wird.
Wir sind eine Gruppe von Angehörigen junger Männer, die zwischen 2013 und 2015 ausgereist sind, um sich
in Syrien der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) anzuschließen. Unsere Söhne, Enkel oder Brüder
haben sich in den Jahren vor ihrer Ausreise in Deutschland radikalisiert. Weder uns als Familien noch den
Sicherheitsbehörden ist es damals gelungen, sie an dieser Ausreise zu hindern. In der Hoffnung, sie zur
Abkehr vom IS und zur Heimkehr bewegen zu können, blieben wir mit ihnen in Kontakt. Dabei wurden wir vom
Team einer zivilgesellschaftlichen Deradikalisierungs-Beratungsstelle unterstützt und beraten. Dieses Team
begleitet uns noch heute in Form der Beratungsstelle Leben des Vereins Grüner Vogel e. V.

Von August 2019 bis November 2022 holte die Bundesregierung in sieben Rückholaktionen 27 Frauen, 80
Kinder und einen jungen Mann, der im Alter von elf Jahren von seiner Mutter nach Syrien verschleppt worden
war, aus den kurdischen Flüchtlingscamps in Nordostsyrien nach Deutschland. Ende April 2025 wurde eine
weitere Frau mit ihren vier Kindern zurückgeführt. Viele Angehörige dieser Frauen sind Mitglieder unserer
Angehörigengruppe. Wir wissen, wie dank der Unterstützung der Ministerien, der Sicherheitsbehörden, der
Jugendämter und lokalen Behörden sowie der Deradikalisierungs-Beratungsstellen ihre Tataufarbeitung,
Deradikalisierung und Reintegration in Deutschland sehr gut gelungen ist. Keine einzige dieser Frauen ist bis
heute rückfällig geworden.
Wir wünschen uns diese koordinierte Hilfe auch für die männlichen IS-Anhänger, die sich noch immer in
kurdischer Haft in Nordostsyrien befinden. Einige von ihnen wurden im Sommer/Herbst 2017 festgenommen
oder haben sich den Syrian Democratic Forces (SDF) ergeben. Die übrigen wurden im Winter 2019 inhaftiert,
als der IS die letzte von ihm gehaltene Ortschaft Baghuz verlor und damit das sogenannte Kalifat aufhörte
zu existieren.

Seit sechs bzw. acht Jahren warten wir nun darauf, dass Deutschland eine Entscheidung darüber trifft, wie
es mit unseren inhaftierten Söhnen, Enkeln oder Brüdern weitergehen soll. Da die kurdischen Sicherheits-
kräfte die Gefangenen aus Angst vor Befreiungsaktionen durch nach wie vor in Syrien aktive IS-Kämpfer
vollständig isolieren, hat selbst das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) seit Jahren keinen Zugang
mehr zu den Gefängnissen. Die letzten Safe-and-Well-Nachrichten vom Roten Kreuz, die Mitglieder unserer
Angehörigengruppe erhalten haben, datieren vom Dezember 2021. Seitdem wissen wir nicht, ob unsere
Söhne, Enkel oder Brüder überhaupt noch leben.

Wie der Südwestrundfunk (SWR) am 22. Mai 2025 berichtete, hat das Auswärtige Amt inzwischen den Tod
eines zweiten deutschen Staatsbürgers in kurdischer Haft bestätigt. Der Mann war bereits im August 2022
in Haft an Tuberkulose gestorben, seine Familie wurde erst ein Jahr später darüber offiziell informiert. In
seinem Bericht zitiert der SWR aus einer schriftlichen Stellungnahme des Auswärtigen Amts: „Es sind uns
einzelne Fälle von Deutschen bekannt, die in kurdischer Haft in Nordostsyrien gestorben sind.“  Nur dank
einiger Journalisten, die in den kurdischen Haftanstalten in Nordostsyrien filmen und Interviews durchführen
durften, wissen wir zumindest von einigen unserer Angehörigen, dass sie noch am Leben sind. Insgesamt
sollen in mehr als 25, teilweise provisorischen Haftanstalten ca. 9.000 mutmaßliche ehemalige Kämpfer des
IS festgehalten werden, darunter 2.000 bis 3.000 Ausländer. Wir denken jedoch, dass dieser Weg aus 
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mehreren Gründen der falsche ist: „Der neue Machthaber in Syrien hat Wahlen in vier Jahren sowie eine
neue Verfassung in Aussicht gestellt“, meldete die Tagesschau Ende Dezember 2024.  In einem im Mai
2025 vom Counter Extremism Project (CEP) herausgegebenen Policy Paper zum Thema deutscher IS-
Gefangener männlichen Geschlechts in Nordost-Syrien  wird auf die desolate Situation in diesen
Haftanstalten hin-gewiesen. Diese führt zu Unterkühlung, Tuberkulose und Atemwegserkrankungen der
Gefangenen. Ein Journalist berichtete im September 2024 einer Mutter aus unserer Gruppe, dass ihr zwei
Meter großer Sohn keine 70 kg mehr wiege.

43

38

Hinzu kommen Berichte über Folter, Erpressung und die erniedrigende Behandlung von Gefangenen. Auch
dies haben Mitglieder unserer Angehörigengruppe selbst erlebt, als ihren Söhnen Nahrungsentzug und
Schläge angedroht wurden, sollten sich die Mütter weigern, Geld zu überweisen. Die ehemalige UN-
Sonderberichterstatterin Fionnuala Ní Aoláin, die am 4. Juli 2023 die Beratungsstelle Grüner Vogel e.V.
besuchte und dabei auch mit einer unserer Mütter sprechen konnte, unternahm im Anschluss eine technische
Besuchsreise Nordostsyriens. Ihr Fazit: „Die Bedingungen in den Haftanstalten und Gefängnissen […] sind
absolut katastrophal. Dazu zählen: Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlungen – einschließlich sexueller Gewalt und reproduktiver Schäden; willkürliche Inhaftierung; Ver-
letzungen des Rechts auf Leben; Einschränkungen der Bewegungsfreiheit; Zerstörung des Familienlebens;
fundamentale Verstöße gegen das Recht auf Gesundheit, Bildung, Gleichbehandlung sowie der Zugang zu
sauberem Wasser; zahlreiche Verletzungen der Kinderrechte.“  39

Unter diesen Umständen besteht die große Gefahr, dass sich unsere Söhne, Enkel oder Brüder, die sich zum
Ende des sogenannten Kalifats immerhin vom IS distanziert hatten, nun wieder radikalisieren oder zumindest
schwere gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen erleiden. Dies würde eine erfolgreiche
Reintegration in unsere deutsche Gesellschaft erheblich erschweren.

Hinzu kommt, dass die USA unter Präsident Donald Trump bereits mehrfach den Abzug ihrer Truppen aus
Nordsyrien angekündigt haben. Gleichzeitig drängen sie darauf, dass die syrische Übergangsregierung die
Kontrolle über die Gefängnisse im Nordosten Syriens übernimmt. Im Januar 2022 hatten IS-nahe Gruppen
eine Haftanstalt in Al-Hasakah angegriffen. Dabei kamen zahlreiche Inhaftierte, Gefängniswärter und SDF-
Kräfte ums Leben und mehrere Hundert Häftlinge konnten fliehen. Der Angriff dauerte fast neun Tage.  40

Zwar gibt es Gespräche zwischen der Regierung von Ahmed al-Scharaa, dem ehemaligen Anführer des
syrischen Islamistenbündnisses Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS), und der Autonomieverwaltung von Nord- und
Ostsyrien (AANES), doch ist die Situation vor Ort nach wie vor sehr instabil. Für die Kurden sind diese
ausländischen Gefangenen außerdem ein wichtiges Pfand, um international überhaupt politisch
wahrgenommen zu werden. Der renommierte Terrorismusexperte Dr. Guido Steinberg sieht in diesen
Gefangenen deshalb ein hohes Sicherheitsrisiko, denn „diese 9.000 IS-Männer in syrisch-kurdischer Haft sind
der größte Rekrutierungspool, auf den der IS potenziell zurückgreifen kann”.  Steinberg rechne mit
Ausbrüchen aus der Lagerhaft, wenn sich die Amerikaner aus Nordsyrien zurückziehen, so der BR weiter. 

41

Dass die Europäische Union und auch die neue Bundesregierung diese Gefahrenanalyse teilen und sie auch
als Sicherheitsrisiko für Europa werten, zeigte sich Ende April auf einer Krisensitzung des Europäischen
Auswärtigen Dienstes in Brüssel. Laut Spiegel wurde dort die von Deutschland unterstützte Idee formuliert,
dass die EU die Bewachung von IS-Terroristen in Syrien finanzieren solle.42

Hinter dieser Idee steht die Hoffnung, dass sich die Situation in Syrien soweit stabilisiert, dass eine eigene
Gerichtsbarkeit aufgebaut werden kann, die anschließend die Strafverfolgung und Verurteilung auch der
ausländischen mutmaßlichen IS-Kämpfer übernimmt. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Frage, ob in
Syrien eine Gerichtsbarkeit entsteht, die unsere Kriterien der Rechtsstaatlichkeit erfüllt, wohl erst nach
Verabschiedung dieser neuen Verfassung beantworten. 
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Das hieße, dass weitere vier Jahre vergehen, in denen die Inhaftierten keine Möglichkeit haben, die
Rechtmäßigkeit ihrer Haft gerichtlich überprüfen zu lassen. Laut CEP-Policy-Paper führt dies dazu, dass das
Vertrauen in deutsche Behörden weiter untergraben wird, da die Betroffenen in einem rechtlichen Vakuum
leben, ohne Zugang zu Familien oder Rechtsbeistand.44

Letztendlich bedeutet dieses Abwarten, dass wir das eigentliche Problem aussitzen, ohne eine Entscheidung
zu treffen. Damit entziehen wir uns erneut unserer Verantwortung. Unsere Söhne, Brüder oder Enkel haben
sich in unserer deutschen Gesellschaft radikalisiert. Wir alle tragen hierfür die Verantwortung, nicht Syrien.
Es ist höchste Zeit, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Dabei sprechen wir nicht nur von
unseren Söhnen, Brüdern oder Enkeln, die deutsche Staatsbürger sind, sondern auch von denen, die in
Deutschland geboren und aufgewachsen sind, inzwischen Väter deutscher Kinder sind, aber nie die
deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben. Auch sie sind Teil dieser Verantwortung.

Deshalb fordern wir die neue Bundesregierung auf, dieses Problem in mehreren Schritten zu lösen.

Da es inzwischen direkte Kontakte der Bundesregierung zu den neuen Machthabern in Syrien sowie zur
kurdisch dominierten AANES gibt und die deutsche Botschaft in Syrien sogar wieder formell eröffnet
wurde, fordern wir das Auswärtige Amt auf, uns über den Zustand unserer Söhne, Brüder oder Enkel zu
informieren. Wir möchten wissen, ob sie am Leben sind und wie es um ihre körperliche und psychische
Gesundheit steht.

Die Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)
Zugang zu den Gefangenen erhält und sich für deren Recht, Briefe zu erhalten und zu versenden
einsetzen kann. Das Rote Kreuz hat in den letzten Jahren zahlreiche Briefe von uns erhalten, konnte sie
den Gefangenen jedoch bisher nicht übergeben – und umgekehrt.

Die Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, dass die Rechtsanwälte unserer Söhne, Brüder oder Enkel
Zugang zu ihren Mandanten erhalten bzw. dass diese die Möglichkeit erhalten, Rechtsanwälte zu
mandatieren.

Die Bundesregierung soll die Rückführung der männlichen deutschen Gefangenen in mehreren Schritten
vorbereiten und durchführen, wie sie es bereits bei der Rückführung von Frauen und Kindern getan hat.
Dabei könnten folgende Kriterien für die Reihenfolge der Rückführung angewendet werden: Rückkehr-
wille, gesundheitliche Verfassung, Schwere der Tatvorwürfe. Wir als Angehörige würden – wie bereits bei
den Frauen – alle Bemühungen unterstützen, die Identitätsnachweise und Belege betreffen.

Die betroffenen deutschen Bundesländer sollen auf die Rückkehr, Strafverfolgung und Reintegration
vorbereitet werden. Wie bei der Reintegration von Frauen und Kindern sollen neben den Justiz- und
Innenministerien sowie den Sicherheitsbehörden auch zivilgesellschaftliche Deradikalisierungsprogram-
me, Psychologen und Psychotherapeuten Teil des zu etablierenden Netzwerks sein. 

Als Angehörige werden wir dieses Netzwerk aktiv unterstützen und unseren Söhnen, Enkeln oder Brüdern ein
stabiles soziales Umfeld bieten. Das ist nämlich eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sie nach Ver-
büßung ihrer Haftstrafen und Aufarbeitung ihrer Taten wieder Teil unserer Gesellschaft werden können.
Sehr geehrte Bundesregierung, bitte übernehmen auch Sie Ihre Verantwortung.

G. Gläss im Namen der Angehörigen von zehn mutmaßlichen IS-Gefangenen aus Deutschland in Nordsyrien
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